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Gemeinde Bredenbek, Bebauungsplan Nr. 13 Bredenbek-Kronsburg
Voranfrage
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Grätsch,

die überplante Fläche befindet sich großenteils in einem archäologischen Interessengebiet
in der Nähe mehrerer Objekte der Archäologischen Landesaufnahme. Bei der überplanten 
Fläche handelt es sich daher gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG um Stellen, von denen be-
kannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befin-
den. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der Genehmigung des Archäolo-
gischen Landesamtes.
Denkmale sind gem. § 8 Abs. 1 DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste er-
fasst sind, gesetzlich geschützt.
Wir stimmen der vorliegenden Planung zu. Da jedoch zureichende Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, 
sind gem. § 14 DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich. 
Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die Kosten, die für die 
Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des 
Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen 
des Zumutbaren zu tragen.
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein 
können und eine Genehmigung möglichst frühzeitig eingeholt werden sollte, damit keine 
Verzögerungen im sich daran anschließenden Planungs- oder Bauablauf entstehen.
Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem Archäologischen Landes-
amt in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zuständig ist Herr 
Dominik Forler (Tel.: 0151-18017052, Email: dominik.forler@alsh.landsh.de).
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigen-
tümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf o-
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der in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Ent-
deckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichte-
ten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die 
Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens 
nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Orlowski

Anlage: Auszug aus der Archäologischen Landesaufnahme
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9. Änderung des Flächennutzungsplan und Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Bredenbek 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 
 
 
Die nachfolgende Stellungnahme gilt unter dem Vorbehalt der Erteilung einer Ausnahme von der 
Unzulässigkeit raumbedeutsamer Windkraftanlagen gemäß § 18a Abs. 2 LaPlaG.  
 

Zur vorliegenden Bauleitplanung, hier eingegangen am 13. Januar 2016, nehme ich wie folgt Stel-
lung: 
 

Das vorliegende Planverfahren war bereits Gegenstand einer Stellungnahme des Kreises Rends-
burg Eckernförde vom 28.05.2014. Die nun vorliegenden Planunterlagen wurden der aktuellen 
Rechtslage sowie dem Bürgerentscheid in der Gemeinde Bredenbek vom 30.11.2014 angepasst.  
 

Die Erteilung einer Ausnahme von der Unzulässigkeit raumbedeutsamer Windkraftanlagen gemäß 
§ 18a Abs. 2 LaPlaG obliegt der Landesplanungsbehörde des Landes Schleswig-Holstein. Die 
Prüfung der Tabukriterien ist aus hiesiger Sicht überwiegend nachvollziehbar. Unklar bleibt aller-
dings inwieweit die durch das Gebiet verlaufende Richtfunktrasse der Bundeswehr ausreichend 
Berücksichtigung findet, insbesondere da der geplante Standort WEA 7 zentral durch die Richt-
funktrasse durchschnitten wird. Eine Sicherstellung und Bestätigung seitens des Betreibers, dass 
der Betrieb der Richtfunktrasse durch entsprechende Maßnahmen auf Ebene der Genehmigung 
nach BImSchG (z.B. durch bedarfsgerechte Abschaltung) sichergestellt werde kann, sollte bereits 
im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung erfolgen. 
 

Gemäß Kapitel 2.1.5.2 der Umweltberichte befindet sich in 2,2 km Entfernung zum Plangebiet ein 
Brutstandort des Kranichs. Der aktuelle Planungserlass setzt einen „3.000 m Abstandsradius um 
Schlafgewässer der Kraniche“ als weiches Tabukriterium fest. Es bedarf einer eingehenderen Er-
läuterung inwieweit das Tabukriterium Beachtung findet.  
 

Die Neuabgrenzung der Gebietskulisse zu den charakteristischen Landschaftsräumen befindet 
sich zurzeit in Bearbeitung. Inwieweit das Plangebiet davon betroffen ist, kann von hier aus nicht 
abschließend beantwortet werden. Ich bitte dennoch im Rahmen der weiteren Planbearbeitung um 
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eine Vorabschätzung der möglichen Betroffenheit auf Basis der bisherigen Ergebnisse zu den cha-
rakteristischen Landschaftsräumen.  
 

Generell ist es Ziel der Landesplanung durch die Teilfortschreibung des Landesentwicklungspla-
nes und die Teilaufstellung der Regionalpläne: „Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsge-
bieten gem. § 8 Abs. 7 S. 2 ROG auszuweisen, so dass außerhalb dieser Gebiete die Errichtung 
von Windenergieanlagen ausgeschlossen ist, innergebietlich sich die Windenergienutzung aber 
durchsetzt.“ Bürgerentscheiden soll durch eine gesonderte Überprüfung im Verfahren Gehör ver-
schafft werden. Ob sich im vorliegenden Fall die Windkraftnutzung im gesamten Plangebiet durch-
setzen kann ist fraglich. Die Einhaltung des durch den Bürgerentscheid vom 30.11.2014 bestimm-
ten Abstandes von 650 m zum Mastmittelpunkt führt in der Anlagenkonfiguration zu deutlichen 
Einschränkungen. Es ist daher möglicherweise zweckmäßig den Geltungsbereich entsprechend 
der tatsächlichen Ausnutzbarkeit zu reduzieren um den Charakter eines Vorranggebietes mit der 
Wirkung eines Eignungsgebietes zu bewahren. 
 

Weiterhin sollte geprüft werden inwieweit das Abwägungskriterium „Abstandspuffer von 30 m bis 
100 m um Wälder“ im Sinne einer einheitlichen Anwendung der Kriterien vollständige Berücksichti-
gung finden kann. Eine Differenzierung der Abstände zwischen Bruxer Holz (100 m) und den 
Waldparzellen nördlich des Bruxer Holz (30 m) kann zwar in der geringen Größe Letzterer begrün-
det werden, führt in der Konsequenz aber nicht zu veränderten Planungen, da die Windkraftstand-
orte auch zu den Waldparzellen nördlich des Bruxer Holz einen Abstand > 100 m aufweisen.  
 

Die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs sowie die Darstellung der in Anspruch zu nehmenden 
Ausgleichsflächen sind überwiegend nachvollziehbar. Unklar bleibt allerdings auf welche Grundla-
ge der Landschaftsbildwert ermittelt wurde. Sofern noch kein Landschaftspflegerischer Begleitplan 
zur Planung vorliegt, der in der Regel eine Bewertung des Landschaftsbildes vornimmt, sollte die 
Ermittlung des Landschaftsbildwertes im Rahmen des Umweltberichtes zur vorliegenden Bauleit-
planung erfolgen. Zur Sicherung der ermittelten Ausgleichsflächen sollte spätestens zum Sat-
zungsbeschluss eine vertragliche Vereinbarung vorliegen, welche die Verfügbarkeit der außerhalb 
des Gemeindegebietes liegenden Ökokonten sicherstellt. Im Weiteren wird auf die Stellungnahme 
der Unteren Naturschutzbehörde verwiesen. 
 

Vorsorglich weise ich zudem darauf hin, dass der Bebauungsplan Nr. 13 der Genehmigungspflicht 
nach § 10 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 8 Abs. 4 Satz 2 BauGB unterliegen würde, sollte eine Ausnahme 
von der Unzulässigkeit lediglich für den Bebauungsplan Nr. 13, nicht aber für die 9. Änderung des 
Flächennutzungsplans zugelassen werde. 
 

Hinweise zur Planzeichnung des Bebauungsplans: 
 

 Die Standorte WEA 1, WEA 4, WEA 5 und WEA 7 scheinen den Mindestabstand von 650 m 
zum Mastmittelpunkt leicht zu unterschreiten. Um die Ergebnisse des Bürgerentscheides vom 
30.11.2014 zu sichern sind die maßgebenden Punkte zu überprüfen und die Positionierung der 
Baufenster gegebenenfalls zu korrigieren. 

 

 Die Darstellungen des Biotops auf Flurstück 14/1, Flur 4, Gemarkung Kronsburg gehen über 
den Geltungsbereich des Bebauungsplans hinaus und sollten entsprechend bis zur Plange-
bietsgrenze zurückgenommen werden. 

 

 Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche innerhalb der Baufenster sollte 
ebenfalls als private Verkehrsfläche in der Grundnutzung dargestellt werden, da diese Flächen 
dauerhaft keiner weiteren landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen werden. 

 

 Sofern möglich sollte die bestehende archäologische Fundstelle räumlich abgegrenzt werden. 
Das entsprechende Planzeichen ist der abgegrenzten Fundstelle durch einen Bezugspfeil zu-
zuordnen. 

 

Hinweise zu den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans: 
 

 Gemäß Ziffer 2 (1) beträgt die zulässige maximale Nabenhöhe der WKA 78 m über Gelände-
oberkante. In der Eingriffsbilanzierung in Kapitel 2.3.2.1 des Umweltberichtes wird eine Naben-
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höhe von 78,33 m angesetzt. Zur Vorbeugung möglicher Realisierungshemmnisse des geplan-
ten Anlagentyps sollte die festgesetzte Nabenhöhe überprüft und möglicherweise geringfügig 
nach oben korrigiert werden. 

 

 Die Aufnahme der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen in den Text-Teil B wir aus-
drücklich begrüßt. Bei den Vermeidungsmaßnahmen zum Fledermausschutz (5b) sowie zu 
Schutz des Uhus (5c), welche nicht alle WEA betreffen, sollten die betroffenen WEA gemäß der 
Nummerierung in der Planzeichnung konkret benannt werden. Zur Aktualität der Daten und 
möglichen weitergehenden Untersuchungen wird auf die Stellungnahme der Unteren Natur-
schutzbehörde verwiesen. 

 

Hinweise zu den Begründungen: 
 

 Mit der Einleitung der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes 2010, Sachthema 
Wind, werden die bisherigen Bestimmungen in Ziffer 3.5.2 des Landesentwicklungsplanes 2010 
nicht mehr angewendet. Der Verweis auf Ziffer 3.5.2 Absatz 9 LEP in Kapitel 3.1 der Begrün-
dung zur F-Plan Änderung ist missverständlich und sollte entsprechend zurückgenommen wer-
den, insbesondere da nach aktueller Erlasslage Naturparke als Abwägungskriterium dargestellt 
sind. 

 

 In Kapitel 3.4 der textlichen Begründungen sowie in Kapitel 1.2 der Umweltberichte sollte darauf 
hingewiesen werden, dass die Landschaftsrahmenpläne mit dem Gesetz zum Schutz der Natur 
(Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG) und zur Änderung anderer Vorschriften vom 6. März 
2007 als Instrument der Landschaftsplanung auf der regionalen Ebene entfallen sind. Diese 
Aufgabe wird künftig das Landschaftsprogramm in seiner fortgeschriebenen Fassung erfüllen. 
Bis dahin behalten die vor Inkrafttreten des LNatSchG vom 6. März 2007 festgestellten und 
veröffentlichten Landschaftsrahmenpläne unter entsprechender Anwendung der Bestimmungen 
dieses Gesetzes (LNatSchG v. 6. März 2007) ihre Gültigkeit. 

 

Darüber hinaus nehmen die von hier aus beteiligten Dienststellen wie folgt Stellung: 
 

 Fachdienst Umwelt (untere Naturschutzbehörde) 

Mit aktuellem Stand stehen Umweltbelange der Planung entgegen, das Benehmen gemäß § 17 
Abs.1 BNatSchG i.V.m. §11 Abs.1 LNatSchG kann mit den vorliegenden Daten nicht hergestellt 
werden.  
 

Begründung: 
 

Die Gemeinde ist gemäß §1 Abs.4 BauGB gehalten, einen Flächennutzungsplan an die zukünf-
tigen Ziele der Raumplanung anzupassen. Nach §18a LaplaG SH kann die Landesbehörde von 
der vorläufigen raumordnerischen Unzulässigkeit Ausnahmen nur zulassen, wenn und soweit 
raumbedeutsame WKA nach dem Stand der in Aufstellung befindlichen Ziele nicht befürchten 
lassen, dass sie die Verwirklichung der vorgesehenen Ziele der Raumordnung unmöglich ma-
chen oder wesentlich erschweren. Bei einem Windpark mit geplanten acht WKA dürfte Raum-
bedeutsamkeit gegeben sein, insbesondere in einem von Windkraft unbelasteten Raum.  
 

Im Zusammenhang mit der noch ausstehenden Ausweisung charakteristischer Landschafts-
räume ist ein Konflikt der Bauleitplanung des Windparks mit den Zielen der Raumordnung ab-
zusehen. Der Windpark wird in einer für die Erholung bedeutsamen Landschaft geplant (Land-
schaftsrahmenplan), der Bereich gehört zum Naturpark Westensee (Naturparkkernzone, Gebiet 
mit besonderer ökologischer Funktion, archäologische Denkmäler). Die Relevanz für die Aus-
weisung als charakteristischer Landschaftsraum ist gegeben. 
 

Für die Zuwegung soll eine feuchte Senke ausgekoffert werden. Eine ökologische Bewertung 
des Eingriffs einschließlich Kompensationsumfang fehlt. Abgrabungen und Aufschüttungen sind 
ab einem Umfang von 30 m³ bzw. 1.000 m² durch die Untere Naturschutzbehörde zu genehmi-
gen. Die Genehmigung ist separat zu beantragen. 
 

Für die Zuwegung sollen 5,5 m Knick beseitigt werden. Knicks sind gesetzlich geschützte Bio-
tope. Für die Beseitigung ist eine separate Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutz-
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behörde erforderlich. In der Planzeichnung fehlt die Kennzeichnung der Knicks als gesetzlich 
geschützte Biotope. 
 

Kompensation, Bewertung des Landschaftsbildes: 
 

Der Ausgleichsbedarf ist nicht nachvollziehbar. Aus den Unterlagen geht nicht hervor, inwieweit 
die Kriterien der Eingriffsregelung aus dem Windkrafterlass (2012, Kapitel 4 weiterhin gültig) bei 
der Bewertung des Landschaftsbildes Berücksichtigung finden. Der Landschaftsbildwert wird 
mit 2,2 festgelegt, ohne dies näher zu begründen. Auf- oder Abwertungen im Wirkbereich der 
geplanten Anlagen (15fache Anlagenhöhe) sind nicht dargestellt. So wird zwar die besondere 
Bedeutung für Natur und Landschaft mehrerer Kleingewässer, Gehölze und des Waldes er-
wähnt, finden jedoch offensichtlich keine Berücksichtigung bei der Bewertung des Landschafts-
bildes. Auch werden die Hinweise Naturparkkernzone, Gebiet mit besonderer ökologischer 
Funktion und archäologische Denkmäler offenbar nicht berücksichtigt. Die Bewertung des 
Landschaftsbildes ist somit fehlerhaft. Der ermittelte Kompensationsbedarf ist anschließend zu 
korrigieren. 
 

Die vorgesehenen Ausgleichsflächen sind vertraglich zu sichern und vor Baubeginn der Unte-
ren Naturschutzbehörde vorzulegen. Eine Doppelförderung der für den Ausgleich vorgesehe-
nen Flächen ist auszuschließen (bestehendes Ökokonto, Vertragsnaturschutz) und vertraglich 
zu bestätigen. Eine Freigabe der Verträge durch die Untere Naturschutzbehörde ist erforderlich.  
Für die Kleingewässer findet keine Abwägung der Beeinträchtigung durch Wegeführung, Stoffe-
intrag, Verdichtung / Geländenivellierung und möglicher Drainage statt. 
 

Artenschutz: 
 

Es fehlt eine aktuelle Überprüfung der Horststandorte (Angaben von 2014). Auf der Ebene des 
Bebauungsplanes muss eine Betriebszeitenregelung für Fledermäuse und Uhu festgelegt wer-
den. Gemäß Erlass des MELUR werden die Angaben zu Großvögeln aktuell vom LLUR über-
prüft, eine abschließende Stellungnahme zur Zulässigkeit des Vorhabens ist deshalb aktuell 
nicht möglich, die artenschutzrechtliche Bewertung des LLUR steht noch aus. Die Abschaltzei-
ten für Fledermäuse und Uhu sind gemäß den Vorgaben des LLUR verbindlich festzusetzen.  
 

Für den Uhu wurde im avifaunistischen Gutachten ein signifikantes Tötungsrisiko festgestellt. 
Es fehlen Angaben, inwieweit der reduzierte Abstand der Rotorblätter zum Boden in Konflikt zur 
Flughöhe steht. Weiterhin ist unklar, warum sich die Abschaltzeiten nur auf die Bettelflugphase 
beschränken. Die avifaunistischen Untersuchungen sind vor Begrenzung der Anlagenhöhe er-
folgt. Eine entsprechende Berücksichtigung ist aus den Unterlagen nicht erkennbar.  
 

Es fehlt eine Aufnahme und Bewertung des Amphibienbestandes (wurde bereits 2014 gefor-
dert). Der Kleingewässerkomplex wird durch die Zuwegung zerschnitten, die Beeinträchtigung 
des Amphibienlebensraumes bleibt ohne Berücksichtigung. Durch die Zuwegung kann es min-
destens während der Bauphase zu Tötungen durch Überfahren oder Emission von kalkhaltigen 
Material kommen. Entsprechende Vermeidungsmaßnahmen sind festzusetzen (Wegeführung, 
Bauzeiten, ökologische Bauüberwachung, ggf. temporäre Amphibienleitanlagen). Mindestens 
ist für die gesamte Bauphase eine ökologische Bauüberwachung einzusetzen. Die fachliche 
Eignung muss durch die Untere Naturschutzbehörde vor Baubeginn bestätigt werden. Die Nen-
nung einer fachlich geeigneten Person bei fehlender fachlicher Qualifikation bleibt der Unteren 
Naturschutzbehörde vorbehalten. 
 

Gemäß Gutachten ist das Ausbringen von Aas im Bereich des  Windparks zu unterlassen (Be-
schicken der Luderplätze). Dies ist vertraglich mit dem Jagdpächter zu sichern. 
 

Mit Berücksichtigung der Brut- und Setzzeit ist das Bauzeitenfenster auf den 1.März bis 15.Juli 
eines jeden Jahres festzusetzen. 
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 Fachdienst Umwelt (untere Wasserbehörde, Gewässeraufsicht) 

Seitens der unteren Wasserbehörde bestehen im Grundsatz keine Bedenken gegen die vorge-
legten Planungen. Ich bitte die nachstehend aufgeführten Ausführungen an die Gemeinde Bre-
denbek weiterzugeben. 
 

Hinweis: 
 

Die naturnahe Gestaltung des Gewässerlaufes in die Maßnahmenfläche M3 stellt einen wasser-
rechtlichen Tatbestand dar, der einer eigenständigen wasserbehördlichen Zulassung bedarf.  
 

Zusätzlich ist zu beachten, dass für die Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft auf den Flächen M1. M2 und M2b, so-
weit ein vorhandenes Gewässer betroffen sein kann, zumindest die Beteiligung der unteren 
Wasserbehörde erforderlich ist. 
 

Da die angedachten Maßnahmen u.U. auch Auswirkungen auf die Unterhaltung der betroffenen 
Gewässerabschnitte haben werden, ist der unterhaltungspflichtige Wasser- und Bodenverband 
Bredenbek in die konkreten Planungen einzubinden. 
 

 Fachdienst Umwelt (untere Bodenschutzbehörde) 

Vorgaben zum Bodenschutz: 
 

Die dauerhafte Flächenbeanspruchung ist relevant. Im Zuge der Baumaßnahme kommt es zu-
sätzlich zu größeren, temporären  Inanspruchnahmen von Flächen. Bereits geringe Abweichun-
gen von den zulässigen Beanspruchungskriterien führen zu  irreversiblen Schädigungen im Bo-
dengefüge sowie im Bodenwasserhaushalt  und somit zu einer Verschlechterung der Boden-
funktion.  
 

Um die bau- und anlagebedingten Auswirkungen zu minimieren, sind zusätzliche Festlegungen 
notwendig um die Funktion des in Anspruch genommenen Bodens zu erhalten. 
 

Folgende Auflagen sind daher im Zuge der Baumaßnahme zu beachten. Die Umsetzung ist der 
zuständigen Behörde zeitnah nachzuweisen. 
 

 Ist für jeden Standort und die notwendigen temporären und permanenten Zuwegungen und 
Aufstellungsflächen im Zuge der Baugrunderkundung eine bodenkundliche Typisierung 
durch einen Gutachter mit nachgewiesener bodenkundlicher Fachkenntnis durchzuführen. 
Der Gutachter ist der zuständigen Behörde vorab zu benennen. 
 

 Außerhalb befestigter Flächen ist auf verdichtungsempfindlichen Böden der Einsatz von 
Kettenfahrzeugen vorgeschrieben. Grundsätzlich sind die Grenzwerte für den Kontaktflä-
chendruck gemäß Tabelle 1 (LLUR, Leitfaden Bodenschutz auf Linienbaustellen) anzuset-
zen. 
 

 Auf der Basis der Typenbestimmung sind Empfindlichkeitsklassen der Böden  hinsichtlich 
der Anfälligkeit zur Bodenverdichtung festzulegen, um den Maschineneinsatz, die Befah-
rungszeiten  und die Herstellung der notwendigen Baustraßen, Lager- und Montageflächen 
daraufhin zu planen und abzustimmen (u. A. Anlage eines Maschinenkatasters in Anleh-
nung an Anhang B Muster eines Maschinenkatasters aus LLUR, Leitfaden Bodenschutz 
auf  Linienbaustellen). 
 

 Die bodenkundliche Auswertung, sowie die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen 
für den Einsatz von Maschinen und Geräten sind der zuständigen Behörde zur Abstim-
mung vorzulegen. 
 

 Der notwendige Flächenbedarf incl. dessen Herleitung ist der uBB vor Beginn der Arbeiten 
zur Genehmigung vorzulegen. 
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 Grundsätzlich gilt als Planungsgrundsatz: die Nutzung von nicht befestigten Oberflächen ist 
auf das nachweislich absolute Mindestmaß zu beschränken. Eine nachträgliche Vergröße-
rung der zur Nutzung vorgesehenen Flächen ist nur im absoluten Ausnahmefall möglich. 
 

 Beim Auftreten unterschiedlich empfindlicher Böden in einem Baubereich, sind die Planun-
gen so auszuführen, dass der empfindlichere Bereich möglichst wenig in Anspruch ge-
nommen wird. 
 

 Wird im Zuge der Bauarbeiten Bodenmaterial ausgebaut, sind grundsätzlich Ober- und Un-
terbodenmaterial getrennt voneinander zu behandeln, d. h die Fraktionen werden getrennt 
voneinander gelagert und in der korrekten Reihenfolge wieder eingebaut. Eine Vermi-
schung der einzelnen Schichten ist zu vermeiden. Beim Wiedereinbau ist die Verdichtung 
mit Rüttelgeräten untersagt. 
 

 Bei einer Gesamtflächeninanspruchnahme (temporär und permanent) von mehr als 2.500 
m² ist ein Bodenmanagementplan anzufertigen und vor Beginn der Arbeiten mit der uBB 
abzustimmen. 
 

 Nicht wiederverwendeter humoser Oberboden ist unter Beachtung des § 202 BauGB und 
der §§ 1, 4 BBodSchG entsprechend, in geeigneter Form wieder zu verwerten.  
 

 Verwertung anfallender Aushubböden: 
Für alle anfallenden, nicht wieder einbaubaren Böden gilt: 
Anfallender Erdaushub /humoser Oberboden ist gemäß § 12 BBodSchV zu klassifizieren 
und zu verwerten.  Die Verbringung im Außenbereich  ist gemäß LNatSchG. ab einer Men-
ge von 30 m³, bzw. einer betroffenen Fläche von > 1.000 m² durch die untere Naturschutz-
behörde zu genehmigen.  
 

 Gegebenenfalls notwendige Wasserhaltungsarbeiten im Bereich grundwasserbeeinflusster 
Böden sind auf ein absolutes Minimum (in zeitlicher und räumlicher Ausdehnung) zu be-
grenzen. Der jeweilige Beginn ist der zuständigen Behörde vorab anzuzeigen. 
 

 Nach Baufertigstellung sind auf den temporär beanspruchten Flächen (Baustraßen, Ar-
beitsflächen etc.) geeignete Rekultivierungs-Maßnahmen durchzuführen, um die ursprüng-
lichen Bodenfunktionen wieder herzustellen. 
 

 Der zuständigen Behörde ist ein laufend aktualisierter Bauzeitenplan zur Verfügung zu stel-
len. 
 

 Die Einhaltung der o. g. Auflagen wird durch regelmäßige vor Ort Termine durch Behör-
denvertreter überwacht. 
 

Altablagerungen: 
 

Aktuell liegen der uBB keine Hinweise auf Altablagerungen, Altstandorte oder sonstige schädli-
che Bodenveränderungen vor.  
 

 Sollten bei der Bauausführung organoleptisch auffällige Bodenbereiche angetroffen wer-
den, ist die uBB umgehend zu informieren. 

 

Weitere Anregungen werden vom Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht vorgetragen. Ich bitte nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung um Vorlage des Abwägungsergebnisses. 
 

Gemäß Verfahrenserlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein vom 31. März 
2014 Ziffer 12 wird nach der Bekanntmachung des Beschlusses des Bebauungsplans umgehend 
um die Übersendung von zwei Planausfertigungen und allen zugehörigen Anlagen für den Kreis 
Rendsburg-Eckernförde gebeten, sowie zusätzlich einer digitalen Fassung an die E-Mailadresse 
hans-werner.lauwen@kreis-rd.de.  
  

mailto:hans-werner.lauwen@kreis-rd.de
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Adressänderung: Die Zuständigkeiten des bisherigen Fachdienstes „Regionalentwicklung, Schul- 
und Kulturwesen“ übernimmt seit dem 1. Januar 2016 der Fachdienst „Regionalentwicklung“. Es 
wird darum gebeten, diese Änderung bei künftigen Beteiligungen zu berücksichtigen und Planun-
terlagen, die für den Kreis Rendsburg-Eckernförde bestimmt sind, ausschließlich an diese Adresse 
zu senden. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Mathein  
 
 
nachrichtlich: 

Der Ministerpräsident Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten 
des Landes Schleswig-Holstein des Landes Schleswig-Holstein  
- Staatskanzlei -  Referat für Städtebau und Ortsplanung, 
Abteilung Landesplanung (StK 322) Städtebaurecht (IV 26) 
Düsternbrooker Weg 104 Postfach 71 25 

24105 Kiel 24171 Kiel 
 
 
















